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Revier für die Feldlerche (0,5 ha)

496

492/3

767

767/1

76576
8

654/2

770

771

65
3

494

49
3

492/2

756/1

756

749/2

492/3

762
758

E4

E6

3677

E1 E2
E3

A11 - Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark
          verarmter Segetalvegetation

Bestand:

Zielzustand / Maßnahmen:

Sonstige Planzeichen:

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

G212 - Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland
             (z.B. Glatt-/ Goldhaferwiesen oder Weiden)

Flurgrenze mit Flurnummer

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Biotopkartierung mit Teilflächennummer (nachrichtlich übernommen)

Abgrenzung pro Brutrevier der Feldlerche (0,5 ha)(1 Stk.)

Maßnahmenbeschreibung
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ÜBERSICHTSKARTE AGF; M: 1/65.000 (1/1)MASSNAHMENBESCHREIBUNG NATURSCHUTZ (1/1)

Werden in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr Reviere als im Vorzustand (s.o.) innerhalb 
der PV- Freiflächenanlage einschließlich des Pufferbereichs, um die Anlage nachzuweisen, 
so können für die Überzahl an Revieren entsprechende CEF-Maßnahmen entfallen. Bis jeweils 
31.12. des Monitoring-Jahres ist der Unteren Naturschutzbehörde Deggendorf unaufgefordert 
ein Bericht über das Monitoring vorzulegen. Ein potenzieller Wegfall der CEF-Maßnahmen 
sowie eine Reduzierung des Maßnahmenumfangs ist ausdrücklich nur im Einvernehmen mit 
der Unteren Naturschutzbehörde Deggendorf möglich.

MASSNAHMENBESCHREIBUNG ARTENSCHUTZ (1/2)

MASSNAHMENBESCHREIBUNG ARTENSCHUTZ (2/2)

1. Intensiv bewirtschafteter Acker (A11) in extensiv genutztes artenreiches Grünland (G212)
E4: Anbau einer stickstoffzehrenden Frucht (Hafer) in den ersten 3 Jahren. Am Standort ist eine 
Grünlandansaat (autochthones Saatgut der Herkunftsregion 16 oder lokal gewonnenes Mähgut) 
vorzunehmen. In den ersten 5 Jahren ist aufgrund des Nährstoffüberschusses der Ackerfläche 
eine 3-malige Mahd mit Mähgutabfuhr durchzuführen. Nach 5 Jahren kann die Mahd auf 
1-2-mal pro Jahr reduziert werden (Schnitthöhe ca. 10 cm). Das Mähgut ist abzutransportieren. 
1. Schnitt nicht vor dem 15.06. Falls notwendig ist ein Schröpfschnitt im Frühjahr, nach Anlaufen 
der Grünlandansaat zur Bekämpfung von unerwünschten Stauden/ Wildaufwuchs 
(z.B. Ampfer, Distel, o. Ä.) durchzuführen.
 
2. Mäßig extensiv genutztes artenarmes Grünland (G211) in extensiv genutztes artenreiches 
    Grünland (G212)
E5: Um den Zielzustand zu erreichen, hat eine Artanreicherung zu erfolgen. Hierzu sind 
mindestens ca. 2/3 der Fläche (streifenweise) umzubrechen und zu eggen. Auf das vorbereitete 
Saatbett ist autochthones Saatgut (Herkunftsregion 16) einzusäen und anzuwalzen. Die Wiese 
ist dauerhaft 2-schürig zu mähen: 1. Schnitt in der zweiten Junihälfte, 2. Schnitt im September. 
 
3. Montoring
Zur Prüfung der Entwicklung der Biodiversität ist ein Monitoring zur Umsetzung der 
grünordnerischen Maßnahmen im Hinblick auf die Ausführung der Eingrünung und die 
Herstellung des extensiv genutzten Grünlandes (G212) durchzuführen. Das begleitende 
Monitoring soll sich über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahre erstrecken. Der unteren 
Naturschutzbehörde sind in 2-jährigem Abstand Zwischenberichte inkl. Fotodokumentation 
vorzulegen. Die Kontrolle der Monitoringmaßnahmen sollte von qualifiziertem Fachpersonal 
(Biologe, Landschaftsplaner etc.) durchgeführt werden. Sollte durch das begleitende 
Monitoring festgestellt werden, dass u.a. die Herstellung eines extensiven Grünlandes (G212) 
nicht erfüllt werden kann und erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft verbleiben, so ist 
nachträglich eine Anpassung des Pflegekonzeptes, Nachbesserung der Herstellung oder ein 
externer Ausgleich für die Eingriffe zur Verfügung zu stellen.

1. Entwicklung eines Extensivgrünlandes als naturschutzrechtlicher Ausgleich und als externe
     CEF-Maßnahmen für die Feldlerche und Schafstelze
E6: Bei der Überführung von Ackerflächen in Grünland erfolgt eine Aushagerung durch
Anbau von Getreide (vzw. Winterweizen) mit anschließender Abfuhr des organischen 
Materials. Der Getreideanbau hat soweit witterungsbedingt möglich vor dem 15.3. zu 
erfolgen. Getreideanbau nach dem 14.03. ist nur zulässig, wenn durch einen Ornithologen 
festgestellt wird, dass auf der betroffenen Fläche zu Zeiten der Ackerbearbeitung und
Getreideansaat keine aktiven Niststätten von Kiebitz, Großen Brachvogel oder Feldlerche 
vorhanden sind. Etwa 10 Rohbodenstandorte mit einer Größe von etwa 10 m² sind auf den 
Flächen durch punktuelles Aussetzen bei der Ansaat zu belassen. Einsatz von Düngemitteln, 
Gülle, Pflanzenschutzmitteln oder mechanische Beikrautbekämpfung sind nicht zulässig. 
Frühestens nach der Milchreife ist das Getreide abzuernten und einschließlich der bodennah 
abzuschneidenden Halme abzutransportieren. Nach möglichst vollständiger Abfuhr des
organischen Materials hat eine lückige Aussaat durch autochthones Saatgut der 
Herkunftsregion 16, kräuterreich oder durch Mäh- bzw. Druschgutübertragung von 
geeigneten Spenderflächen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu 
erfolgen. Die Flächen sind zweimal pro Jahr zu mähen, um den Biotop- und Nutzungstyp 
G212 zu erreichen. 1. Schnitt nicht vor 15. Juli, 2. Schnitt im September. Um Insekten und 
Kleinlebewesen zu schonen, ist mit mindestens 10 cm angehobenem Mähwerk zu mähen. 
Erdbauten von Ameisen sind bei Bedarf durch weiteres Anheben des eingesetzten Gerätes 
zu schonen. Das Mähgut ist mindestens einen Tag liegen zu lassen und dann 
abzutransportieren. Es kann auch geheut werden. Der Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden 
und Schlegelmulchmähern ist zu unterlassen.
 
2. Monitoring
Die CEF-Maßnahmenflächen und die PV- Freiflächenanlage sind mindestens im 1., 2., 3. 
und 6. Jahr nach Herstellung zu monitoren, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu 
beurteilen. Dabei sind neben den vorhandenen Revierzentren auch die optimale Gestaltung 
der CEF-Maßnahmen zu überwachen. Sollten im zweiten und/oder dritten und/oder 
sechsten Jahr nicht ausreichend Revierzentren (s.u.) vorhanden sein oder die 
CEF-Maßnahme nicht in einem optimalen Zustand sein (z.B. kein Vegetationsmosaik, 
Aufkommen invasiver Neophyten), sind entsprechende Korrekturmaßnahmen zu ergreifen
(z.B. mechanische Neophytenbekämpfung, erneute Mähgutübertragung, zusätzliche Fläche 
etc.). Bei Korrekturmaßnahmen erweitert sich das Monitoring um 2 weitere Jahre. Eine 
mögliche Anpassung der CEF-Maßnahmen muss mit der Unteren Naturschutzbehörde 
Deggendorf abgestimmt werden. Eine ausreichende Zahl an Revierzentren von Feldlerche, 
Schafstelze und Kiebitz ist gegeben, wenn die Anzahl der Reviere, innerhalb der 
Ausgleichsflächen und innerhalb der PV- Freiflächenanlage, jeweils einschließlich des 
Pufferbereiches (für Feldlerche und Schafstelze ist dies ein 100 Meter breiter Bereich um 
die Anlagen, für den Kiebitz sind zusätzlich, die Bereiche, in denen 2023 Revierzentren 
festgestellt wurden zu monitoren und mit zu berücksichtigen) die Anzahl des Vorzustandes 
erreicht wird. Für den Vorzustand gelten bei den Solarparks die Daten aus der Kartierung 
des Gutachtens zum Vorkommen von bodenbrütenden Offenlandarten aus dem Jahr 2023, 
bei den Ausgleichsflächen gelten für den Kiebitz die Bestandsdaten aus der 
Wiesenbrüterkartierung im Jahr 2021, bei Feldlerche- und Schafstelze die Daten aus der 
Kartierung zum Donauausbau (Durchschnitt aus den Jahren 2010 und 2015).
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